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19. Gesea.: Wiener Ga.sgcseu.; Xnderung. 

19. 
Gesetz vom 18. Juni 1971, mit dem 

Wiener Gasgesetz abgeändert wird 

1 „(4) Das Redtt zur Führung des Prüfzeichens 
da ' wird für ein einzelnes Gasgerät oder für die 

5 Type eines Gasgerätes verliehen. Die Osterrei
dlisdle Vereinigung für das Gas- und Wasser
fach (OVGW) hat ein Verzeichnis über die von 
ihr verliehenen Prüfaeidien einschließlich des 
Verleihungsdatums und der genauen Bezeich
nung des betreffenden Gasgerätes oder der Type 
eines Gasgerätes zu führen. Die Österreichisdie 
Vereinigung für das Gas- und Wasserfach hat 
von jedem einzelnen Verleihungsakt innerhalb 
eines Monates den Magistrat nachweislidi in 
Kenntnis zu setzen. 

Der Wiener Landtag hat besdilossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz vom 21. Mai 1954, LG1ll. für 
Wien, Nr. 17, in der Fassung des Gesetzes vom 
11. März 1966, LGBl. für Wien Nr. 13, über die 
Erzeugung, Lagerung, Leitung und Verwendung 
brennbarer Gase in Wien (Wiener Gasgesetz) 
wird abgeändert wie folgt: 

(5) Kann ein Gasgerät oder die Type eines 
1. Der zweite Satz des S 5 Abs. 1 hat zu lau- Gasgerätes zugelassen werden (Abs. 3), ist der 

ten: 

„Durdi Verordnung der Landesregierung kön
nen Vorschriften einschließlich der in diesem 
Zusammenhang zu treffenden Sidierheitsmaß
nahmen und Sidierheitsvorkehcungen über die 
Arten der Gase, die erforderlidien Begriffsbe
stimmungen der Gastedinik, ferner die Belastung 
der Gasgeräte, die Leistung, die Ansdiluß-, Ein
stell- und Belastungswerte, die Erriditung, .11.n
derung und Erhaltung der Leitu-ngen, weiters 
Bestimmungen über die Beschaffenheit und 
Funktion von Gasgeräten, wie Wasserheizer 
und Raumheizer, sowie deren Bestand
teile und Zubehör, die Strömungssidlerung, die 
tedinische Besdiaffenheit und Einriditung von 
Leitungsanlagen, Rohrleitungen und Rohrver
bindungen, Gasdrudtregler und Gaszähleranla
gen, Absperrklappen und Abgasführung sowie 
Absauganlagen erlassen, verbindlidi erklärt oder 
anerkannt werden.n 

2. Der Abs. 3 des S 5 hat zu lauten: 

„Gasgeräte dürfen unbesdiadet der Bestim
mungen der §§ 2 und 6 a nur dann vertrieben 
und angeschlossen werden, wenn sie den Erfor
dernissen nach Aibs. 1 entsprechen. Für Geräte, 
die den Erfordernissen nach Abs. 1 entspredien, 
verleiht die Osterreidiisdie Vereinigung für das 
Gas- und Wasserfach (OVGW) das Recht auf 
Führung des Prüfzeichens (Anlage A)." 

3. Dem S 5 werden nadi Abs. 3 vier A·bsätze 
hinzugefügt. Sie erhalten die Absatzbezeidinun
gen 4 bis 7 und haben zu lauten: 

2 

Antragsteller verpflichtet, das ihm für das Gas
gerät oder für die Type verliehene Prüfzeidien 
(Anlage A) an dem Gerät dauerhaft und leimt 
sichtbar anzubringen. Benötigte Prüfzeichen
tafeln sind gegen Ersatz der Unkosten auszu
folgen. 

(6) Der Vertrieb und der Ansdiluß von Gas
geräten, die das Prüfzeichen (Anlage A) nidit 
aufweisen, ist unzulässig. Verweigert die Öster
reichische Vereinigung für das Gas- und Wasser
fach die Verleihung des Rechtes auf Füihrung des 
Prüfzeichens, so steht dem Antragsteller das 
Recht zu, die Entsdieidung des Magistrates zu 
begehren. Der Magistrat hat vor seiner Ent
sdieidung ein Gutaditen einer autorisierten 
Prüfanstalt o<i"er eines Zivilingenieurs bzw. eines 
Ingenieurkonsulenten für Gas- und Feuerungs
technik darüber einzuholen, ob und inwieweit 
das betreffende Gasgerät den Erfordernissen nach 
Abs. 1 entspricht. Entspricht das Gasgerät den 
Erfordernissen nadi .Nbs. 1 oder kann dies durch 
Bedingungen, Befristungen oder Auflagen er
reidit werden, so hat der Magistrat das Prüfzei
dien, erforderlidienfulls unter Vorschreibung 
von Bedingungen, Befristungen oder Auflagen) 
zu erteilen. Er hat von der Erteilung die Öster
reichische Vereinigung für das Gas- und Wasser
fadi nachweislich in Kenntnis zu setzen. Abs. 5 
letzter Satz gilt sinngemäß. 

(7) Der Magistrat hat den Vertrieb, den An
schluß und die Verwendung von Gasgeräten 
oder Teilen derselben zu verbieten, wenn keine 
Gewähr für die sachgemäße Verwendung gege-
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